
Beitragsordnung 
 

schotbruch - Verein zur Förderung des Segelsports Sach sen e.V. 
 
Neufassung gültig ab 2011 
 
Beschlossen auf der Mitgliederversammlung am13.03.2011 in Dresden 
 
 
 
Präambel 
Der Verein erhebt von seinen Mitgliedern (außer Ehrenmitgliedern) jährliche Mitgliedsbeiträge, deren Höhe und 
Fälligkeit die ordentliche Mitgliederversammlung beschließt. Von neu eingetretenen Mitgliedern wird ein 
Aufnahmebeitrag erhoben, dessen Höhe von der ordentlichen Mitgliederversammlung ebenfalls beschlossen 
wird. 
 
 
 
§ 1 Mitgliedsbeiträge 
Der Mitgliedsbeitrag wird in folgender Höhe für das Geschäftsjahr erhoben. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 a) ordentliche Mitglieder:   100 € 
 b) Ehrenmitglieder:   beitragsfrei 
 c) Fördermitglieder:  60 € 
 d) jugendliche Mitglieder:  beitragsfrei 
 
Bei Eintritt oder Austritt ordentlicher Mitglieder im laufenden Geschäftsjahr wird der Mitgliedsbeitrag quartalsweise 
mit 25 € je angefangenes Quartal der Mitgliedschaft berechnet.  
 
 
 
§ 2 Aufnahme neuer Mitglieder 
Von neu eintretenden ordentlichen Mitgliedern wird mit Aufnahme in den Verein ein einmaliger Aufnahmebeitrag 
in Höhe von 250 € erhoben. Dieser Aufnahmebeitrag wird als Finanzierungsbeitrag für Vereinsboote verwendet.  
Die Verwendung der Finanzierungsbeiträge ist in der Segelordnung geregelt.  
Ehrenmitglieder, Fördermitglieder, jugendliche Mitglieder zahlen keinen Aufnahmebeitrag. Gleiches gilt für 
jugendliche Mitglieder, die mit vollendetem 18. Lebensjahr ordentliches Mitglied werden.  
Für in Ausbildung befindliche Neumitglieder (Schule, Berufsausbildung, Studium) die das 27.Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, kann auf schriftlichen Antrag und Nachweis die Zahlung eines Aufnahmebeitrages erlassen 
werden.  
 
 
 
§ 3 Zahlungsmodus für Mitglieds- und Aufnahmebeiträ ge 
Die Mitgliedsbeiträge sind jährlich zum 1. April zur Zahlung fällig.  
Aufnahmebeiträge werden mit Eintritt in den Verein fällig.  
 
Mitgliedsbeiträge und Aufnahmebeiträge werden grundsätzlich mittels Bankeinzug durch den Verein eingezogen. 
Das Mitglied erteilt dem verein hierfür eine Einzugsermächtigung. Mitglieder teilen Veränderungen ihrer 
Bankverbindung dem Verein rechtzeitig in Schriftform mit.  Kosten für nicht durch den Verein zu vertretende Fehl- 
und Rückbuchungen gehen zu Lasten des Mitgliedes.  
 
 
 
§ 4 Härtefallregelungen  
1) In außergewöhnlichen Härtefällen kann der Vorstand auf begründeten Antrag des Mitglieds eine befristete 
Befreiung, eine Reduzierung auf den satzungsgemäßen Mindestbeitrag von 60 € oder eine Stundung des 
Mitgliedsbeitrages beschließen, sofern das Mitglied in dem betreffenden Jahr nicht an Veranstaltungen und 
Segeltörns des  Vereins teilnimmt. Ein Anspruch hierauf besteht nicht. 
2) Für in Ausbildung befindliche Mitglieder (Schule, Berufsausbildung, Studium) die das 27.Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, kann der Mitgliedsbeitrag auf den satzungsgemäßen Mindestbeitrag von 60 € ermäßigt werden. 
Ein begründeter formloser Antrag ist in Schriftform und unter Vorlage geeigneter Nachweise spätestens zum 15. 
März des betreffenden Jahres  beim Vorstand einzureichen. Die Ermäßigung wird nur für das beantragte Jahr 
gewährt.  
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§ 5 Finanzierungsbeiträge für "Temptation X"  
 
Für die Nutzung des Vereinsbootes werden für jeden Segler folgende Finanzierungsbeiträge erhoben: 
 
Segeltörn:  € 300 /Woche bzw.  € 43,00/Tag 
Regatta:  € 450 /Woche bzw.  € 64,50/Tag 
Überführung:  € 150 /Woche bzw.  € 21,50/Tag 
 
 
Der vergünstigte Finanzierungsbeitrag zur Tilgung  geleisteter Finanzierungsvorschüsse wird wie folgt erhoben:  
 
Segeltörn:  € 250 /Woche bzw.  € 36,00/Tag 
Regatta:  € 375 /Woche bzw.  € 55,00/Tag 
Überführung:  € 125 /Woche bzw.  € 19,00/Tag 
 
 
 
§ 6 Finanzierungsbeiträge für "Blaues Wunder"  
 
Für die Nutzung des Vereinsbootes werden für jeden Segler folgende Finanzierungsbeiträge erhoben: 
 
pro angefangener Segeltag: 30 €  
 
Der vergünstigte Finanzierungsbeitrag zur Tilgung  geleisteter Finanzierungsvorschüsse wird wie folgt erhoben:  
 
pro angefangener Segeltag: 25 €  
 
Sind mehr als drei Segler an Bord, wird jedoch höchstens ein Gesamtbeitrag in Höhe von 90 € erhoben.  
 
 
 
§ 7 Zahlung der Finanzierungsbeiträge 
 
1. Die Finanzierungsbeiträge sind bis spätestens 2 Wochen vor Törnbeginn auf das Konto des Vereins unter 
Angabe des Namens des Mitglieds und des Törns zu zahlen.  
 
2. Tilgt das Mitglied Finanzierungsvorschüsse, so werden diese unter Berücksichtigung des verminderten Satzes 
von seinem Kreditorenkonto abgebucht. Reicht der Kontostand nicht für die Leistung der Finanzierungsbeiträge 
aus, ist die Differenz gemäß 1. auf das Vereinskonto einzuzahlen.  
 
3. Zahlt das Mitglied einen zu hohen Beitrag ein oder tritt es begründet kurzfristig vom Törn zurück, so verbleibt 
der gezahlte Finanzierungsbeitrag auf dem Konto des Vereins und der Schatzmeister legt ein Buchungskonto für 
das Mitglied an. Dieses Konto kann zu einem späteren Zeitpunkt  für die Leistung von Finanzierungsbeiträgen 
genutzt werden. Eine Rückzahlung von nicht genutzten Finanzierungsbeiträgen kann auf Bitte an den 
Schatzmeister erfolgen. Finanzierungsvorschüsse sind hiervon ausgeschlossen.  
 
 
 
§ 8 Abrechnung der Finanzierungsbeiträge 
 
Der Schatzmeister führt über die Verwendung der Finanzierungsbeiträge und -Vorschüsse Buch und legt jährlich 
eine Abrechnung der Beiträge vor.  
 
 


